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^wöbnlicher Schrift bei einmaliger Einrückung 9 -st
^ bei mehrmaliger je 6 -4.
i

1879 .

'A m t l i ch e s.
Bekanntmachung.

Schriftliche Anzeigen von in den Amtsge-
richtsbezirkcn Nagold und Herrenberg verübten Ver¬
gehe « , welche zur Zuständigkeit der Schöffengerichte
gehören , mit Ausnahme der nur auf Antrag zu ver¬
folgenden Beleidigungen und Körperverletzungen,
vergl . Gerichtsvcrfassungsgesetz Z. 27 , Ziff . 2 , 4 —8,
sind an die Unterzeichnete Behörde , welche ihren Sitz
in Nagold hat , zu richten.

Mrrrrdliche Anzeigen können bei der Unter¬
zeichneten Behörde wie auch bei den Behörden und
Beamten des Polizei - und Sicherheitsdienstes und
den Amtsgerichten angebracht werden.

Die Schöffengerichte sind zuständig
hauptsächlich für die Vergehen des nicht aualifieirten

Hausfriedensbruchs und Jagdvergehens,
sodann für die Vergehen des Diebstahls , Betrugs,

der Unterschlagung , Sachbeschädigung , wenn der
Werthsbetrag des Entfremdeten bezw. Schadens die
Summe von 25 ^ nicht übersteigt und für die Ver¬
gehen der Begünstigung und Hehlerei in Beziehung
auf ein zur Zuständigkeit des Schöffengerichts ge¬
höriges Vergehen.

Den 6 . November 1879.
K. Amtsanwaltschaft Nagold - -Herrenberg.

_Fein ._
Nagold.

Bekan «tmachimg der Feuerpolizeilichen
Uorfchrifte « .

Die nachstehenden feuerpolizeilichen Vorschriften aus der
K . Verordnung vom 21 . Dezember 1876 , Reg . - Bl . Nr . 42,
werden wiederholt veröffentlicht und zur genauen Beachtnng
eingeschärft unter dem Anfügcn , daß Uebertretungen nach Maß¬
gabe des § . 367 Ziff . 3 . 4 . 5 . 6 , Z. 368 Ziff . 4 . 5 . 6. 7.
8 , H. 368 Ziff . 3 des Reichs -Strafgesetzes , sowie des Art . 32
Ziff . 5 und Art . 48 Ziff . 6 des Landespolizeistrafgesetzes vom
27 . Dez . 1871 geahndet werden.

Die Ortsvorsteher haben diese Vorschriften
auch in den einzelnen Gemeinden bekannt zu ma¬
chen und die Einhaltung derselben angemessen
Überwachen zu lasten.

Ueber die geschehene Publikation ist Eintrag
in das Schultheitzenamtsprotokoll zu machen . Von
dem Vollzug wird sich bei den Rnggerichten re.
«eberzengnng verschafft werden.

Den 24 . Oktober 1879.
K. Oberamt . Güntner.

Allgemeine Bestimmungen.
Z. 1. Jedermann hat die Pflicht , mit Feuer und Licht

sorgfältig umzugehcn und bei der Aufbewahrung feuergefähr¬
licher Gegenstände , sowie bei dem Verkehr mit solchen die zur
Verhütung von Feuersgefahr erforderliche Sorgfalt anznwenden.

H. 2 . Familienhäupter und Dienstherrschaften haben
die Verpflichtung , ihre Familienglieder , Hausgenossen und Dienst¬
leute zur Erfüllung vorstehender Vorschrift H. 1 anzuhalten.
Die Inhaber oder Vorsteher von Anstalen , Fabriken , Werkstät¬
ten , größeren Waarenlagern u . drgl . sind gehalten , die sorg¬
fältige Verwahrung leicht entzündlicher Stoffe , sowie den Ver¬
kehr mit denselben und die vorsichtige Behandlung von Feuer und
Lucht durch die Angestellten , Angehörigen oder Arbeiter entweder
selbst zu überwachen , oder durch hiefür besonders bezeichnete
zuverlässige Personen überwachen zu lassen . Für Etablissements
von größerer Ausdehnung oder besonderer Fcuergefährlichkeit
kann die Einrichtung einer Nachtwache verlangt werden . Ebenso
haben die Gastwirthe dem Verkehr mit Feuer und Licht in
ihren Gasthäusern die nöthige Aufmerksamkeit zu schenken.

ß . 3 . Kindern , Geisteskranken und Betrunkenen dürfen
Feuer und Licht , Schießpulver , Feuerwerk oder andere leicht
entzündliche Stoffe nicht ohne die zur Vermeidung von Gefahr
nöthige Vorsicht anvertraut werden.

L. Von dem Benehmen mit Fener , Licht.
K. 4 . In Gebäuden dürfen Feuer in der Regel (vgl.

tz. 5 und H. 14 Abs . 2) nur in vorschriftsmäßigen Feuerstätten
angczüudet werden.

Z. 5 . Glut -Häfen und Glut -Pfannen , sowie Räuchcr-
Pfannen dürfen in Scheunen , Ställen , Böden oder anderen
Räumen , welche zur Aufbewahrung fcuerfangender Gegenstände
dienen , nicht benützt werden . In anderen Räumen ist deren

Veniitznng nur dann gestaltet , wenn sie ans feuersicherem Ma¬
terial bestehen und Glnt -Häsen und Pfannen überdies feuer¬
sicher geschlossen sind . Dabei dürfen jedoch dergleichen Behält¬
nisse nicht auf oder in gefährlicher Nähe von brennbarem
Material ausgestellt werden.

tz. 6. Holzspähne und ähnliche , Glut und Aschenabfall
gebende Materialien dürfen zur Beleuchtung nicht verwendet
werden.

ist 7 . Scheunen , Ställe , Böden oder andere Räume,
welche zur Aufbewahrung feuerfaugender Sachen dienen , mit
unverwahrtem Fener oder Licht zu betreten oder sich denselben
mit unverwahrtem Feuer oder Licht zu nähern , ist verboten.
Ebenso ist cs nicht erlaubt , in den bezeichneten Räumen Tabak
zu rauchen oder Reibfeuerzeuge zu verwenden . Ist in solchen
Räumen der Gebrauch von Licht unvermeidlich , so darf solches
nicht ohne Aufsicht gelassen und muß zur Verwahrung desselben
eine geschlossene und wohlverwahrte Laterne benützt , auch solche
entfernt von feuerfangendem Material nicdcrgcstellt oder aufge-
hätigt werden . Bevor geschlossene Gelasse , in welchen Phosphor,
Aether , Weingeist , Erdöl , Terpentinöl und dergleichen lagern,
mit der Laterne (Abs . 3) betreten werden , ist zur Beseitigung
etwa angesammeller brennbarer Dünste ein genügender Luftzug
herzustelien . Die gleiche Vorsicht ist zu beobachten , wenn in
geschlossenen Gelassen der Geruch oder andere Umstände auf
ausgeströmles Leuchtgas Hinweisen.

H. 8 . Die Vorschriften deS tz. 7 Abs . 1 bis 3 gelten
auch für die Räume , in weichen Futter geschnitten , Getreide
ausgcdroschen und Hanf oder Flachs gebrochen , gerieben , ge¬
schwungen , gehechelt oder van Seilern verarbeitet wird.

tz. 9 . In Gelassen , in welchen leicht feuerfangende
Stoffe sonstiger Art verarbeitet , gereinigt oder getrocknet wer¬
den , wie in Lohmühlen , Fonrnirsägereicn , Trockcnstnben und
drgl . , sind ebenfalls Laternen oder wenigstens durch Glasku¬
geln oder Cplinder verwahrte Flammen zu benützen und diese
nicht ohne Aufsicht zu lassen.

tz. 10 . Wird in den Werkstätten der Holzarbeiter offe¬
nes Licht gebraucht , so muß dasselbe au durchaus feuersicherer
Stelle oder wenigstens auf einem metallenen Leuchter ange¬
bracht sein , welcher einen schweren Fuß von mindestens 20 cm
im Durchmesser und einen Rand von wenigstens 3 cm Höhe
hat . Auch darf das Licht nicht ohne Aufsicht gelassen werden.

tz. 11 . Ans Feuerherden und in Kaminen , desgleichen
in und auf den Oefen darf Holz nur für Haushaltnngszwecke
in kleineren Quantitäten und mit Vorsicht gedörrt werden.

Z. 12 . Das Dörren von Hanf oder Flachs mittelst
Feuer ist in Wohngebäuden und in gefährlicher Nähe von sol¬
chen oder anderen Gebäuden verboten und darf namentlich auch
nicht in Backöfen , welche an oder in Häusern sich befinden,
vorgenommcn werden , ist vielmehr nur in solchen vorschrifts¬
mäßig hergestellten Backöfen oder besonderen Dörrlokalcu zu¬
lässig , welche von anderen Bauten so weit entfernt sind , daß
eine Gefahr für die Nachbarschaft nicht zu befürchten ist.

Z. 13 . Das Auslassen von Schmalz und Talg , das
Sieden von Oel , Pech , Lack , Firniß u . drgl . muß , soweit es
nicht blos zum eigenen Gebrauch in Haushaltungen stattfindet,
entweder im Freien entfernt von Gebäuden und feuerfangenden
Gegenständen oder in ganz feuersicheren Lokalen bei geschlossenem
Feuer vorgenommcn werden.

tz. 14 . Im Freien darf Fener in gefährlicher Nähe von
feuerfangenden Gegenständen oder von Gebäuden nicht angczüudet
oder unterhalten werden . Wo bei Bauarbeitcn außerhalb oder
innerhalb von Gebäuden Feuer oder Glut nothwcndig sind,
müssen diese in feuersicherer Weise verwahrt und aufgestellt
sein . Auf Straßen und öffentlichen Plätzen sind offene Feuer
nur mit ortspolizcilicher Genehmigung und nur gemäß den hiebei
im einzelnen Falle ertheilten besonderen Vorschriften zulässig.
Solche Feuer (Abs . 2 u . 3) sind stets zu beaufsichtigen und che
sic verlassen werden , vollständig auszulöschen.

H. 1b . Bezüglich der Ausstellung von beweglichen Dampf¬
kesseln für vorübergehende Zwecke bleiben die Bestimmungen
des Z. 23 der Ministerial -Vcrfügung vom 14 . Dez . 1871 (Reg .-
Blatt S . 360 ) maßgebend . 1) Nach denselben sind bei Benü¬
tzung von Lokomobilen in allen Fällen die geeigneten Vor¬
kehrungen zu thunlichster Verhütung von Fcuersgcfahr zu
treffen , insbesondere ist ausreichend Wasser in Bereitschaft zu
halten , um einen entstehenden Brand sofort löschen zu können.
2) In Scheunen , Ställen oder sonstigen Gebäuden , in welchen
leicht entzündliche Gegenstände gelagert sind , dürfen Lokomobile
nicht in Betrieb genommen und nach Beendigung deS Gebrauchs
vor eingetretencr Verkühlung nicht aufbewahrt werden . 3) Im
Freien ist die Aufstellung und Benützung von Lokomobilen nur
dann znsässig , wenn sie mit einem zweckentsprechenden Funken¬
sänger versehen sind und der Ort der Ausstellung von Gebäu¬
den wenigstens 6 Nieter und von leicht entzündlichen Gegen¬
ständen , Waldungen oder öffentlichen Straßen und Wegen so
weit entfernt ist , daß eine Gefahr für die Nachbarschaft nicht
zu befürchten ist . 4) Den Ortspolizcibehörden liegt ob , über
die gehörige Einhaltung dieser Bestimmungen zu wachen und

nach Umständen die zu Vermeidung von Gefahr etwa weiter
erforderliche » Anordnungen zu treffen.

tz. >6 . Fackeln , Windlichter , Pechkränze und Leuchtpsan-
ncn dürfen in der Nähe von Gebäuden nur mit Ortspolizeilicher
Erlaubniß und unter Einhaltung der hiebei ergehenden Anord¬
nungen benützt werden.

rst 17 . Das Brennen und Verpichen der Fässer darf
innerhalb der Ortschaften nur zur Tageszeit und nur bei wind¬
stiller Witterung ans solchen Platten stattsinden , ivo nach dem
Ermessen der Polizeibehörde keine FeucrSgesahr zu befürchten
ist. Die Vornahme dieses ' Geschäfts ans öffentliche » Plätten
ist nur mit ausdrücklicher Erlaubniß der Ortspolizeibcbörde
und unter genauer Einhaltung der hiebei ungeordneten Siche-
rnngSmaßrcgeln zulässig.

K. 18 . Hinsichtlich des Schießens ans Fcnergewehrcil
und des Abbrenncns von Feuerwerk sind die Bestimmungen
des « lrafgesepbucheS für das deutsche Reich ist 867 Ziff . 8 und
K. 368 Ziff . 7 , sowie des Gefeites vom 1. Juni 1853 , betref¬
fend den Bcsilt und Gebrauch von Waffen , Art . 8 und 10,
maßgebend.
O. Von der Anfbewahrunng feuergefährlicher Ge¬

genstände.
K. 19 . Asche jeder Art darf nur in Gcfässen von feuer¬

festem Material oder an feuersicheren Ot ten anfbewahrt werden,
in keinem Fall auf hölzernen Böden , in Dachräumen , Schuppen
oder an anderen Orten , wo brennbare Materialien gelagert
sind . Tvrfaschc , welche nicht in der vorbczeichnetcn Weise
anfbewahrt werden will , darf nur nach gehörigem Begießen
mit Wasser von der Feuerstätte weggebracht werden.

ist 20 . Rohes Erdöl darf innerhalb der Ortschaften
nie und gereinigtes Erdöl nur in Quantitäten bis zu 250 Kilo¬
gramm (5 Centner ) anfbewahrt werden . Letzteres muß so
rafsinirt sein , daß sein spezifisches Gewicht bei einer Temperatur
von 10 o li . mindestens 0,80 betrügt und ein brennendes Zünd¬
hölzchen beim Eintauchen in das Öel erlischt , ohne dieses zu
entzünden . Die Gesöffe , ans welche » Erdöl und ähnliche Ge¬
genstände bei dem Detailhandel unmittelbar abgegeben werden,
müssen ans Metall gefertigt und gut schließbar sein.

ist 21 . Größere Vorräthe von nnausgedrvschcnem Ge¬
treide , Stroh , Heu , Oehmd , Hans , Flachs uud Streumatcrial,
sowie von anderen leicht senerfangcndcn oder schwer löschbaren
Stoffen , namentlich Phosphor , Aether , Weingeist , Schwefel¬
kohlenstoff , Petroleum , Photogen , Camphin , Terpentinöl und
ähnlichen Lelcn , Firnissen , Lacken , Theer , fetten Oclen , Talg,
Schmiere , Pech , Harz und Schwefel , dürfen für längere Dauer
nur in solchen Räumen aufbewahrt werden , welche den bezüg¬
lichen Bauvorschriften entsprechen . Im Freien beziehungsweise
in sogenannten Feimen sind derartige Lagerungen nur in einer
solchen Entfernung von Gebäuden und Waldungen zulässig,
welche eine Feuersgefahr nicht befürchten läßt . Den Polizei¬
behörden bleibt Vorbehalten , hinsichtlich einzelner obiger Gegen¬
stände von besonders feuergefährlicher Art die in dem geschlos¬
senen Raum zulässige Menge derselben erforderlichen Falls
festzusetzcn . Ebenso steht denselben zu , für die im Freien auf-
bcwahrtcn Gegenstände die Größe des erforderlichen Abstandes
je nach der Beschaffenheit und Bestimmung der benachbarten
Gebäude und nach den sonstigen örtlichen Verhältnissen , wie
nach der Natur uud Menge der dabei in Frage kommenden
Gegenstände durch allgemeine Verfügung oder im einzelnen Fall
zu bestimmen.

ist 22 . Bei der Bereitung und dem Gebrauch des Leucht¬
gases sind alle zur Vermeidung von Feuersgefahr und Explo¬
sionen erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu beobachten . Den
Polizeibehörden bleibt Vorbehalten , in dieser Beziehung die
nöthige » besonderen Vorschriften durch allgemeine Verfügung
oder im einzelnen Fall zu treffen.

rst 23 . Gleiches gilt in Beziehung auf die Bereitung,
Versendung , Lagerung und den Verkauf von Schießpulver
(vergl . Verfügung der Ministerien der auswärtigen Angelegen¬
heit und des Innern vom 17 . Dez . 1874 , Reg .-Blatt S . 325)
oder anderen explodirenden Stoffen , Feuerwerk und Rcibfener-
zcugen.

tz. 24 . Innerhalb der Wohngebäude dürfen Vorräthe
von Holz und anderen Brennmaterialien nicht in solcher Nähe
von Feuerstätten gelagert werden , daß eine Entzündung statt-
finden kann . Gegenüber von Kaminen ist mindestens eine Ent¬
fernung von 90 cm einzuhalten . Größere Vorräthe von Kohlen
dürfen nur in Lokalen ansbewahrt werden , welche den bezüg¬
lichen Bauvorschriften entsprechen . Im klebrigen kommt den
Polizeibehörden zu , nähere Bestimmungen darüber zu ertheilen,
inwieweit die Aufbewahrung größerer Vorräthe anderer Brenn¬
materialien in oder in der Nähe von Gebäuden zulässig ist.

tz. 25 . Stoffe , die nicht ohne die Gefahr einer Ent¬
zündung bei einander liegen können , ohne Absonderung auf-
zubewabrcn , ist verboten . Namentlich darf die Aufbewahrung
größerer Vorräthe von Salpeter , salpetcrsaurcm Natron (Chili-
i' alpeter ) , chlorsaurem Kali und ähnlichen Salzen nicht für
längere Zeit in demselben Raume mit leicht feuerfangendcli
Gegenständen oder starken Säuren stattfinden.



tz. 26 . Ebenso ist verboten , gebraminle Kalksteine an
oder in nicht massiven Gebäuden ohne sichere Bewahrung vor
Benetzung zn lagern.

tz. 27 . Vegetabilische Stoffe , wie Heu , Stroh , Oehmd,
Flachs , Hanf u . drgl . sollen nur in trockenem Zustand in ge¬
schlossenen Räumen oder in Feimen ansbewahrt werden . Ist dies
wegen schlechten Wetters nicht möglich , so ist der betreffende
Haufen sorgfältig zu beobachten , auch sind andere je nach der
Beschaffenheit der Umstände von der Polizeibehörde zur Ver¬
meidung der Selbstentzündung jener Stoffe angeordnete Vor¬
kehrungen zur Ausführung zu bringen.

tz. 28 . Die in Spinnereien sich ergebende Abfallwolle
und zwar sowohl die gefettete als die ungefettete , ist täglich aus
den Arbeitsräumen zu entfernen . Die Abfallwolle und die
Putzabfälle , welche zur Reinigung von Maschinen , Lampen u.
drgl . dienen , dürfen innerhalb der Gebäude nur in vollkommen
feuersicheren Behältern aufbewahrt und außerhalb von Gebäuden
nur in Gruben , welche , wenn sie nicht mindestens 15 Meter
von Gebäuden entfernt liegen , feuersicher zu bedecken sind , ge¬
lagert werden.

H. 29 . Das Nufhänfen von in Ocl gebeizten und ab¬
getrockneten Tüchern in Zimmern ist untersagt . Solche Stücke,
die sich noch in warmem Zustande befinden , dürfen nur in den
Beizlokalen und unter gehöriger Aussicht anfgehäuft werden.
Zum Trocknen sind die Tücher in einer gehörigen Entfernung
von den Eisenröhren auszuhängen.

tz. 30 . Ans Dachluckeu , Fenstern , Tkniren , Zuglöchern
oder anderen Gebäudeöffunugen dürfen nirgends leicht feuer¬
fangende Stoffe hervvrragen . Auch darf zur Verwahrung je¬
ner Ocffnungen gegen Außen , mit Ausnahme der Kellersenster,
Stroh oder ähnliches Material nicht verwendet werden,
v . Bon - er Reinigung der Feuerstätte und Kamine.

Z. 31 . Die Hausbesitzer oder ihre Stellvertreter sind
verpflichtet , alle Feuerstätten , Ranchabzugsröhren und Kamine
so oft reinigen zn lassen , als zur Verhütung von Feuersgefahr
nothwcndig ist . Den Polizeibehörden bleibt Vorbehalten , in
Betreff der Reinigung der Kamine die erforderlichen näheren
Vorschriften zn cnheilen . sVergl . Verfügung des Ministeriums
des Innern vom 3. Oktober 1876 , betreffend die Kaminfeger-
Ordnung , Reg .- Blatt S . 385 .)

Nagold.
Oeffentliche Bekanntmachung.

Die Ortsvorsteher werden ans nachstehende Be¬
kanntmachung der Centralleitung des Wohlthütigkeits-
Vcreins , betreffend die Verzinsung der Einlagen der
Württembecgischen Sparkasse , hingewiesen , mit dem
Auftrag , dieselbe zur Keuntniß der Ortsangehörigen
zu bringen.

Den 9 . November 1879.
K . Oberamt . Güutner.

Bekanntmachung der Ccntralleitnng des Wohlthätig-
keits -Bcreins , betreffend die Verzinsung der Einlagen

der Württcmgcrgischcu Sparkasse.
Nachdem von dem Vorsteher - Kollegium der

Württembergischcn Sparkasse mit Höchster Genehmi¬
gung Seiner Königlichen Majestät der Zinsfuß
für die ordentlichen Einlagen von 4Vs auf Vier
und für die außerordentlichen Einlagen von 4 auf
Drei ein halb Prozent vom 1. Januar 1880 ab
herabgesetzt worden ist , so wird solches in Gemäßheit
des Art . 8 Abs. 2 der Grundbestimmungen der Würt-
tembergischen Sparkasse hiemit zur öffentlichen Kenntnis;
gebracht unter dem Anfügeu , daß weder eine Umschrei¬
bung der Sparkassenscheine , noch eine Abstempelung
derselben erforderlich ist.

Stuttgart , den 30 . Oktober 1879.
_ Köstliu.

Nagold.
Die Ortsvorsteher werden aufgefordert , die

Berichte über die Veränderungen im Bestand der
Steuerobjekte

vom 1. November 1878/79
binnen 10 Tagen hieher einzusenden.

Den 10 . November 1879.
K. Oberamt . Güntner.

Ucter dem 8. d. M . wurde die zweite Schulstclle in
Wildbcrg  dem Uuterlehrcr Karl Kluuzinger  in Nagold
Übertragern_

Tages - Neuigkeiten.
Deutsches Reich.

Calw,  7 . Nov . Die Klagen über den Winterfahrteu-
plan nehmen kein Ende , im Gegentheil treten sie noch viel
schärfer ans seit seiner Einführung , und ungerechter Weise glaubt
das Publikum , dafür das Mitglied des Eisenbahn -Ausschusses
allein verantwortlich machen zu müssen , da mau seitens der
kg. Gencraldirektion Bitten und Klagen neuerdings abzuweisen
und an die Ausschuß -Mitglieder zu verweisen scheint . Wenn
wir recht unterrichtet sind , so soll endlich auf das dringende
Gesuch des Gewerbe - Vereins Nagold von Seiten der Handels¬
kammer an die kg. Gencraldirektion die Bitte gerichtet werden,
den Zug , der von hier II Uhr 25 Min . nach Stuttgart abgcht,
etwa auf 8 Uhr vorzurllcken . Damit wäre insbesondere den
Bewohnern des oberen und unteren Nagoldthales eine wesent¬
liche Erleichterung geschaffen , aber auch die Calwer sind damit
einverstanden , da sie besonders im Winters die Verlegung des
für die ganzen Gegend so bequemen Pz8 Uhr Zugs auf 5 Uhr
20 Min . sehr ungerne sehe» . Auch über die späte Rückfahrt
von Stuttgart wird überall geklagt , zumal schon die Züge fast
ausnahmslos mit Verspätungen bis zu ps Stunde und mehr

eintreffen , so daß cs mit dem letzten Zuge von Stuttgart bei
der Entfernung der Stadt vom Bahnhofe häufig Mitternacht
wird , dis die Reisenden ihre Wohnung erreichen . Auch hierüber
soll , wie wir hören , in der vorgestrigen Handelskammcrsitzung
berathen worden sein und sich bei diesem Anlaß überhaupt
herausgestellt haben,'  daß durch die Veränderungen , die der
Fahrplan diesmal erlitten , es glücklich dahin gekommen ist , daß
überall im Kammerbezirk große Unzufriedenheit herrscht , daß
Hcrrenberg und Nagold weitere Postvcrbiudungen zwischen bei¬
den Städte » anstrcben , daß , wer vom Enzthal ins Nagoldthal
will , sich wieder des Fuhrwerks bedient , weil er per Bahn erst
um 11 Uhr in Calw , um pzl Uhr in Nagold sein kann ! Bei
solchen Einrichtungen vergeht Einem die Reiselust und cs darf
Niemand wundern , wenn dabei das Erträgnis ; der Staatsbahnen
sich mehr und mehr vermindert . Das Sparen ist gewiß eine
schöne Sache , wir fürchten aber , unsere Eisenbahuverwaltung
sei in dieser Beziehung in ein falsches Geleise gerathen und
wünsche aufrichtig , daß es ihr gelingen möge , bei Einrich¬
tung eines Sommerfahrplan 's glücklicher zu sein : denn darüber
werde sie sich keiner Täuschung hingeben ; das Publikum wird
trotz des Eisenbahn -Ausschusses nach wie vor die kg. Verwal¬
tung darum anseheu , wenn die Fahrpläne günstig oder ungün¬
stig eingerichtet sind ! (W . Ldsztg .)

Wir machev auf den Sternschuppenfall in
den Nächten vom 11 . bis 14 . November aufmerksam.
Es handelt sich um das Aufleuchten von Meteoren,
die an dem mondlosen Himmel zwischen den funkeln¬
den Sternen ihren Lichtstreifen ziehen. Es sind
Wanderer aus dem Weltenraum , die wie unsere Erde
und andere Planeten die Sonne umkreisen , einsam,
ruhelos und meist unberechenbar . Sind sie aber erst
einmal in den Bannkreis unseres Weltkörpers ge-
rathcn , so sind sie auch nicht mehr sicher vor den
Zahlen der Astronomen . Man hat berechnet , daß
sich ein Meteor nur selten bis zu einer Höhe von
3, Meilen herabsenkt ; die meisten durchlaufen unsere
Atmosphäre mit einer Schnelligkeit von 4— 9 Meilen
in der Secunde , sin einer Höhe zwischen 5 und 20
Meilen , um dann im Weltenraume ihre Bahn fort¬
zusetzen. Nicht so sehr konnten sich diejenigen der
Sternschuppen der Berechnung entziehen , welche gleich
in ganzen Schaaren und Schwärmen nächtlicher Weise
unfern Himmel unsicher machen. Von dem zu erwar¬
tenden Novemberschwarm z. B . weiß man , daß er
regelmäßig jedes Jahr zu derselben Zeit wiederkehrt.
Zugleich hat die^Beobachtung gelehrt , daß die Er¬
scheinung in einzelnen Jahren mit überwältigender
Großartigkeit auftritt . So im Jahre 1799 . Hum¬
boldt sagte , es habe geschienen, als werde ein künst¬
liches Feuerwerk ungebrannt . 1833 und 1866 er¬
schienen die Sternschuppen so zahlreich , daß man ihre
Zahl mit der Unzählbarkeit der Schneeflocken verglich.
Nach Berechnungen und Beobachtungen der Berliner
Sternwarte waren in 10 Minuten am Himmel zur
Zeit des größten Falls etwa 15 000 Meteore sicht¬
bar . —

Herrenalb , 6 . Nov . Gestern Nachmittag
stürzte in Neusatz O .A. Neuenbürg ein Maurer vom
Dache des Rathhauses und siel so unglücklich , daß
er sofort tvdr war . Er hinterläßt eine Wittwe mit
vier kleinen Kindern . Wie angelegt wäre es hier
wieder , wenn der Verunglückte in einer Lebens - oder
Unfall -Versicherung gewesen wäre ! (W . L .)

Von der Jagst , 4 . Nov . Am Mittwoch vor
Esto -mihi 1880 (4 . Febr .) sind es 500 Jahre , daß
das Heer der verbündeten drei Reichsstädte Hall,
Dinkelsbühl , Rothenburg a. T . nach 6-monatlicher
Belagerung von der Stadt Crailsheim unverrichteter
Dinge wieder abzog . Die Tradition weist der Frau
Bürgermeisterin von Crailsheim eine Hauptrolle bei
der tapfern Vertheidiguug zu. Bereits treten Behör¬
den und Vereine der Frage einer würdigen Begehung
des Festes durch Vorführung eines Festzuges in alt¬
deutscher Tracht und Sitte näher , wobei die alten
Zünfte eine Rolle spielen dürften . Am heutigen
Abend treten die hiesigen Vereine zu einer weiteren
Berathung der Sache zusammen.

Spaichingen , 4 . Nov . Bekanntlich wurden
kürzlich in Schaffhausen 2 Gauner , darunter 1 Würt-
temberger , abgefaßt , welche falsche 50 - M,arkscheine
ausgaben . Ein solcher Schein wurde nach dem „R.
V ." gestern auch hier von Lehrer Widmeyer ent¬
deckt, als ihm von der Post eine Anweisung ausbe¬
zahlt werden sollte . Der betr . Postbeamte hatte den
Schein Tags zuvor am Schalter eingenommen und
erhielt von dem vollkommen achtbaren Geschäftsmannc,
welcher ihn als ächt empfangen und verausgabt hatte,
sofortigen Ersatz . — Die falschen 50 - Markscheine
sind , wie wir nochmals hier beifügen wollen , haupt¬
sächlich daran erkenntlich ,̂ daß sie alle eine und die¬
selbe Nummer tragen , nämlich Ser . I ., Fol . 4 , Lit.
13 , Nro . 01 6886 , während von den ächten jeder
eine besondere Nummer hat.

Plochingen , 5 . Nov . Gestern ereignete sich
nach dem „N . T ." hier ein schreckliches Unglück.
Die beiden Kinder des Weingärtners Gottlieb Seyerle
hier , ein Knabe von 5 und ein Mädchen von IV,
Jahren , waren in der Stube , während die Mutter
im Hofraum beschäftigt war . Der Knabe spielte mit
dem Feuer im Ofen , vor welchem Rcisach und
Spähne lagen ; er zog Kohlen atts dem Ofen und
legte sie auf die Spähne , die sofort Feuer singen;
im Nu waren auch die Kleider der Kinder vom Feuer
ergriffen . Der Knabe , nach Rettung suchend, wollte
zur Stube hinaus , schob aber unglücklicherweise den
Nachtriegel vor und sperrte sich mit seinem Schwester¬
chen ein. Die Mutter durch das Zerspringen der
Fensterscheiben aufmerksam gemacht , eilte sofort nach
der Stube , sprengte die Thüre auf und nun bot sich
ihr ein entsetzlicher Anblick dar ; der Knabe , mit
schweren Wunden bedeckt, wälzte sich vor Schmerz
am Boden , das Mädchen stand in lichten Flammen.
Elfterer ist diesen Morgen gestorben , dem Mädchen wartet
man stündlich auf sein Ende . (Nun auch gestorben .)

Nürnberg , 5 . Nov . Eine rohe That fand
gestern vor dem Schwurgerichte ihre gerechte Sühne.
Der kaum 20jährige Maurergeselle Simon Matold
von Büchenbach bei Roth wollte sich seiner schwan¬
geren Geliebten , der Dienstmagd Deiner entledigen,
verabredete zu diesem Zweck mit ihr ein Stelldichein
und warf sie dann kopfüber in den hochgehenden
Fluß und als dieselbe wieder emportauchte , stieß er
mit dem Fuße gegen ihre Brust , um sie wieder in
das Wasser zurückzubefördern , und als sie nochmals
an der Oberfläche erschien , packte er sie am Halse
und drosselte sie so lange , bis sie das Bewußtsein
verlor . Erst als der rohe Mensch der Ansicht war,
daß nunmehr der Tod eingetreten sei, verließ er den
Schauplatz seiner That . Dank ihrer kräftigen Kör¬
perkonstitution . arbeitete sich die Deiner wieder aus
dem Wasser empor und heute erschien sie als Zeugin
vor dem Schwurgerichte . Der Angeklagte , der in
ebenso frecher als ungeschickter Weise sich aufs Leug¬
nen verlegte , wurde zu lOjähriger Zuchthausstrafe
unter Aberkennung der Ehrenrechte auf die Dauer
von 5 Jahren verurtheilt . (W . L .)

München , 7. Nov . Der russische Thronfolger
nebst Gemahlin und Gefolge ist heute Vormittag
9 Uhr von Paris hier eingetroffen und hat seine
Reise nach Salzburg -Gmünden ohne Aufenthalt fort¬
gesetzt.

Dresden , 6 . Nov . In der sächsischen zweiten
Kammer leisteten die Sozialisten Liebknecht und
Puttrich in der Abendsitzung am 4. d. M . bei der
Verpflichtung der neuen Abgeordneten den Eid der
Treue gegen den König und auf die Verfassung.

In Weimar wird in einem Athem und in einem
Inserat zu verkaufen gesucht : „Ein Brautkleid , das
nur zwei Stunden getragen worden ist , und zwei
Mistbeetfenster ." Darauf hätten selbst Schiller und
Goethe keinen Reim gefunden.

Oelsnitz b. Glauchau , 5. Nov . Vorgestern
Abend wurde nach dem „St .-A." in der Nähe des
hiesigen Bahnhofs der Versuch gemacht , den nach
Stollberg abgehenden Abendzug in die Luft zu
sprengen . Da indeß der Zug eine kurze Verspä¬
tung erlitt , that die Zündschnur schon vorher ihre
Wirkung und brachte den unter eine Weiche ge¬
legten Dynamit zur Entladung , che der Zug die
gefährliche Stelle erreichte.

Berlin , 5. Nov . Die „Voss . Z ." schreibt:
Wie wir aus guter Quelle erfahren , hat der Kaiser
gestern telegraphisch den Fürsten Bismarck um Nach¬
richt über sein Befinden ersuchen lassen . Die Antwort
soll durchaus nicht befriedigend gelautet haben.

Berlin , 5 . Nov . (Deutschland und Ruß¬
land .) Fürst Bismarck scheint die russische Regie¬
rung benachrichtigt zu haben , daß sich niemand über
den friedlichen Versicherungen mehr freuen würde als
er selbst , wenn Rußland nur etliche 20000 Mann
Kavallerie aus Polen entfernen wollte . Der Gedanke,
daß die österreichssch-deutsche Allianz durch einen oder
zwei russische Besuche hinfällig werden könnte , kann
nur im Kopfe von Leuten entstehen , welche nationale
Nothwendigkeiten als verhältnißmäßig unwichtig im
Gegensatz zu königlichen Neigungen betrachten . Von
Deutschland gar nicht zu sprechen, ist sogar Rußland
über einen solchen Primitiven Zustand längst hinweg.
Nachdem der Zaar seit 1866 den Panslavismus
patronisirt , ist er nicht in der Lage , seinen Schritt
zurückzunehmen , selbst wenn er dieß wollte , während
Deutschland , das vom Panslavismus bedrohte Land,



bemüht ist , sich einen Alliirten gegen Frankreich zu
sichern und sich genöthigt sieht , bei Oesterreich zu su¬
chen, was Rußland ihm nicht bieten kann . Der Aus¬
tausch russisch - deutscher dynastischer Höflichkeiten ist
von geringer Bedeutung . Nur wenn Oesterreich
Zeichen der Unentschlossenheit gäbe , würden die rus¬
sischen Einflüsterungen offenes Gehör in Berlin fin¬
den ; allein davon hat sich noch kein Symptom ge¬
zeigt . Oesterreich weiß nur zu gut , das die Macht
Rußland 's von jener Zeit datirt , da die Eifersucht
zwischen Oesterreich und Preußen ihren Anfang nahm
und daß , um sich von der deutschen Allianz zurück¬
zuziehen , das Ende der Zusammenbruch Oesterreich 's
in der slavischen Umarmung sein würde . (W . L.)

Der preußische Kultusminister v. Puttkamer
soll , wie in Abgeordnetenkreisen auf das Bestimmteste
versichert wird , in Folge der Aufnahme , welche seine
Essener Tischrede in maßgebenden Kreisen gefunden,
sein Entlassungsgesuch eiugereicht haben , dasselbe aber
vom Kaiser abgelehnt worden sein, weil jetzt bei dem
Zusammentritt der Kammern nicht die geeignete Zeit
zu einem Ministcrwechsel sei. Man hält jedoch Putt-
kamers Stellung für unhaltbar , womit allerdings
nicht gesagt , daß er wieder einen Nachfolger von
Falls Richtung erhalten werde.

lieber das Wiener Protokoll bezüglich des deutsch-
östreichischen Bündnisses erfahren wir , daß in dem¬
selben ein Passus Aufnahme gefunden hat , der die
Geheimhaltung des Vertrages beiden Kontrahenten
zur Pflicht macht . Eine Veröffentlichung feines
Textes ist daher weder jetzt noch später zu erwarten.

Die „Köln . Ztg ." , welcher die Verantwortung
für diese Nachricht überlassen werden muß , läßt sich
aus Berlin telegraphiren : „Die Stellung des ver¬
storbenen Staatsministers v. Bülow ist dem Fürsten
Chlodwig von Hvhenhohe , unserem Botschafter in
Paris , angeboten worden . Er würde zugleich Vize¬
kanzler werden und Graf Stolbcrg als Botjchafter
nach Wien zurückkehren. Fürst Rens; würde Bot¬
schafter in Paris werden . Graf Stolberg ist mit
diesem Plaue einverstanden , dagegen weiß man nicht,
ob Fürst Hohenlohe sich entschlossen hat , seine Stel¬
lung in Paris aufzngebeu ."

Berlin , 7 . Nov . Die Nachricht , daß der Vize-
Präsideut des Staatsministeriums Graf Stolberg
sich aus seiner Stellung znrückzuziehen gedenke, sowie
die daran geknüpften Kombinationen über die ander¬
weitige Besetzung einiger Botschafterposten sind durch¬
aus unrichtig . (W . Ldsztg .)

Die Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs
des bürgerlichen Gesetzbuchs trat am 30 . und 31.
Oktober zusammen , um sich über die geschäftliche Be¬
handlung ihrer Aufgabe zu verständigen . Es ist mit
aller Wahrscheinlichkeit zu erwarten , daß schon im
Sommer nächsten Jahres einzelne Theile des Ent¬
wurfs vollkommen fertig gestellt sein werden.

Der „Reichsanzeiger " meldet die Verleihung
des Rothen Adlerordens I . Klasse an Freiherrn v.
Varnbüler.

Die Vereinigung des Reichsjustizamts mit dem
preußischen Justizministerium ist , obwohl augenblick¬
lich noch Personalunion besteht , keineswegs als defi¬
nitiv anzusehen . Es handelt sich darum , ob die
Mittelstaaten diesem Projekt beistimmen , und allem
Anschein nach herrscht dort wenig Geneigtheit hierzu.

Ein Töpfermeister in Berlin meldete dem Stan¬
desbeamten sein jüngstes Kind zum Einträgen an.
Das wievielste ist es ? fragte der Beamte . — „Das
will ich Ihnen sagen , lachen Sie aber nicht, es ist
vorläufig das einundzwanzigstc . " —

Wer zahlt in Preußen die meisten Steuern?
Dies ergicbt sich aus einer von der Regierung dem Abgeord-
netenhause übergebenen Nachweisung. Es sind nur die Steuer¬
summen angegeben und man hat hierüber in Abgcordnetenkreisen
Berechnungen angestellt. Darnach zahlt Freiherr Karl Mayer
v. Rothschild in Frankfurt a. M . den höchsten Steuersatz von
70,200 jährlich , dann kommt Willy v. Rothschild mit
68 .400 Krupp in Essen mit 57,600 zwei Personen im
Regierungsbezirk Oppeln mit 32,400 ^ und 27,000 in
Berlin Blcichröder mit 32,400 die Borsig ' schen Erben mit
23 .400 Oppenheim in Köln mit 25,200 ein Ritterguts¬
besitzer im Regierungsbezirk Münster mit -23,400 zwei Ban¬
kiers in Köln mit je 21,600 einer in Berlin mit 18,000
einer im Regierungsbezirk Potsdam mit 16,000 zwei im
Regierungsbezirk Oppeln mit je 16,000 ^ u . s. w. In Preußen
beläuft sich die Zahl derjenigen Personen , welche mit einem
höheren Einkommen als 300,000 jährlich eingcschätzt sind,aus 51.

Berlin  scheint sich gegenüber der Adelina Patti  recht
gründlich blamiren zu wollen . Die Sängerin ist dort , wie das
„Fremdenblatt " mittheilt , Gegenstand der Aufmerksamkeit von
einer Seite , wo ihr dies am wenigsten erwünscht ist, nämlich
von Seiten der Bittsteller . Wer würde es für möglich halten,

daß sie über 100 Briefe täglich bekommt? „Retten Sie mich",
schreibt der Eine , „und verkaufen Sie eine einzige Stunde
Schlackwurst in meinem Laden !" — „Sie sind so reich" , schreibt
eine Andere wörtlich , „und wissen, was Liebe ist. Schenken
Sic uns einige hundert Mark , dann können wir heirathen und
ewig dankbar sind Ihnen . ." Unzählige Fabrikanten bitten
sie, irgend ein Erzeugnis; zu prüfen , zu benutzen, damit sie es
nach ihr taufen können. Wie beneidet wird jener Schmink¬
fabrikant , der ihren Name » als Reklame für seine Fettschminke
benutzen darf!

Holland.
Antwerpen , 7. Nov . Gegen einen hiesigen

Geistlichen , der geheimer päpstlicher Kammerherr ist,
wurde eine Untersuchung eingeleitet , da derselbe be¬
schuldigt ist, mit einem Küchenmesser bei einer Wöch¬
nerin den Kaiserschnitt unternommen zu haben.
Mutter und Kind sind todt . (Fr . I .)

Rußland.
Moskau , 1. Nov . Aus Samara wird von

einem großen Waldbrande im Kreise Busulutsk
berichtet . Der Brand , welcher am 10 . Okt . begon¬
nen , nahm bei dem starken Winde im Verlauf des
ersten Tages eine ungeheure Ausdehnung an . Den
Anstrengungen eines Commandos von 650 Mann
gelang es , dem Feuer am 14 . Okt . Einhalt zu thun.
Es find gegen 15 000 Desfjhtinen , theils Kronwald,
theils Privateigenthum , niedergebrannt , mehr als
300 glcm.

Türkei.
Die Noch im Palaste des Snltans ist sehr

groß ; feit acht Tagen haben die Lieferanten des
kaiserlichen Haushaltes ihre Lieferungen eingestellt;
sie verlangen Bezahlung ihrer Guthaben und Vor¬
schüsse für die Zukunft . Von verschiedenen Seiten
wird bereits behauptet , daß die Stellung der Türkei
unter Kuratel in finanzieller Beziehung unmittelbar
bevorstehe und daß die Kabinete von London und
Paris im Begriffe seien , gemeinsam die nvthigen
Schritte hiezu festzustellen.

Amerika.
Chicago , 10 . Okt . Am Abend des 8 . d . M.

wurde in der Nähe von Kansas -City der Eilzug der
Chicago - und Alton -Bahn angehalten und die Geld¬
spinde im Gepäckwagen ihres Inhaltes von , wie man
sagt , 30 000 Dollars beraubt . Die That wurde von
etwa 15 verkappten Burschen verübt , die sich nach
Begehung der That in die benachbarten Waldungen
flüchteten . Trotzdem die Gesellschaft einen Preis von
1000 Dollars per Kopf auf deren Einbringung ge¬
setzt hat , ist selbe bis Dato uoch nicht gelungen.

Rio de Janeiro , 15 . Okt . In der Provinz
Minas Geraes haben große Waldbrände stattgefun¬
den ; so weit bekannt , sind 67 Menschen dabei um-
gekommeu.

KandelL Verkehr.
Stuttgart,  8 . Nov . sKartoffel - , Obst - und

Krautmarkt .j Leouhardsplatz : 300 Säcke Kartoffeln s ^ 3
bis ^ 3.20 pr . Ztr . Alles verkauft . Wilhelmsplatz : 400
Säcke Mostobst » --L 5—5.40 pr . Ztr . Alles verkauft . Markt¬
platz : 10 000 Stück Filderkraut ü 5—6 pr . 100 Stück.

Rottenburg,  5 . Nov. Im Hopfenhandel ist auch hier
fast gänzliche Stille cingctreten . Es mögen ungefähr noch
1000 Ztr . , meistens Primawaare in größeren Parthien zu 20
bis 60 Ztr . von Großproduzenten , hier lagern . Letztere haben
ihre Waare sacken lassen, um sie für bessere Preise und Zeiten
aufzubehalteu . Dagegen ist in den Nachbarorten Bühl , Kie¬
bingen , Nellingsheim , Wolfcnhauscn , Remingsheim re. letzte
Woche durch hiesige Händler so ziemlich alles aufgekauft worden
im Preise zu 80—120 — mitunter sehr schöne Helle, gleich-
doldige Waare . Für vorjährigen Hopfen werden noch 25 bis
35 per Ztr . bezahlt. In der hiesigen Waaghalle sind bis
jetzt annähernd 7000 Ztr . abgewogen worden.

Tübingen,  7 . Nov. Von städt . Hopfen  wurden,
statt eines früheren Angebots von 210 pr . Ztr ., vor einigen
Tagen , da die Waare zurückging, aus ca. 30 Ztr . 180 pr.Ztr . erlöst.

Nürnberg,  8 . Nov . (Hopfen .) Das Hopfengeschäft
hat im Laufe dieser Woche eine erfreiliche Wendung zum Bes¬
seren genommen , besonders die besseren Sorten Hatten eine
Steigerung von 5—8 „A. Man bezahlte : Württemberger in
Partien zu 135—160 in Ausstich zu 170—180 ^ l, Elsäs¬
ser zu 135—170

Frankfurt,  8 . Nov. Der heutige Heu - und Stroh¬
markt  war schlecht befahren. Heu kostete je nach Qualität

2.—3.40 , Stroh .4L2—2.70 , Butter im Detail I . Qual , ^ 1.25
bis ^ 1.30, 2. Qual . „Al 1.15—20. Eier das Hundert 6.50bis 8.20

Mittlere Fruchtpreise per Ceutuer
vom 1. bis 4. November.

Kernen. Roggen. Gerste. Haber..6 ^1
Geislingen . . . . 12. 16. -. — . _
Heidenheim . . . . 12. 23. 10. —. 9. 55. 6. 4G
Nagold . . . . . —. —. 10. — . 9. 50. 6. 36.
Kirchhcim . . . . 12. 60. —. — . 9. 23. 6. 6.
LeLtkirch . . . . . 11. 58. 10. 9. 66. 6. 38.
Riedlingen . . . . 12. 5. — . 9. 56. 6. 43.
Tuttlingen . . . . 12. 41. —. — . 9. 98. 6. 65.
Waldsee . . . . . 12. 19. 9. 77. 6. 37.

Lin unbekanntes Verbrechen.
(Fortsetzung .)

Dieser rührenden Lobrede hörte ich ohne Unter¬
brechung zu. Als die würdige Frau geendet hatte,
ließ ich mir noch einige Aufklärungen geben.

Wo wohnt die alte Tante , zu der Ihre Tochter
des Sonntags ging ? "

In der Friedrichstraße . Sie war gelähmt und
ist seit drei Monaten todt.

„Haben Sie die alte Tante darüber ausgefragt
und wissen Sie , ob ihre Tochter wirklich des Sonntags
zu ihr ging und Tages über bei ihr blieb ? Wer holte
sie von dort ab ?"

„Im Anfänge gingen mein Mann und ich selbst
hin , aber in letzterer Zeit brachte sie eine Freun¬
din der Tante , die mit ihr im Hause wohnte , nach
Hause ."

Die Existenz dieser Freundin wurde mir schon
zweifelhaft . Madame Becker hatte sie niemals gesehen,
sie kannte nicht einmal ihren Namen ! Diese Frau hatte
Therese bis zur Thür des elterlichen Hauses gebracht,
wollte jedoch niemals mit heraufkommen . Ferner wurde
mir noch erzählt , daß die Tante , eine Schwester von
Herrn Becker, nicht in Eintracht mit diesem gelebt habe.
Nur für Therese hatte sie sich interessirt , und derselben
ihr kleines Vermögen zu hinterlassen versprochen.

Der Tod der Tante , einer Frau Lehmann , raubte
mir leider jede weitere Gelegenheit , etwas Genaueres
zu erfahren.

An einige frühere Worte der Frau Becker an¬
knüpfend , fragte ich nun mit möglichster Schonung,
ob Therese sich vielleicht einen Fehltritt hätte zu Schul¬
den kommen lassen.

Sie antwortete mir , daß sie durchaus keinen
Grund habe , die gute Aufführung ihrer Tochter in
Zweifel zu ziehen ; nur habe sie nach ihrem Verschwin¬
den bei Durchsuchung ihres Schrankes hinter einem
Haufen Leinewand ein kleines Kästchen entdeckt, worin
sich ein paar goldene Ohrringe von verhältnißmäßig
großem Werthe befunden hätten . Sie wisse gar nicht,
daß ihre Tochter je solche Schmucksachen besessen hätte
und könne sich nicht erklären , wie dieselben unter ihre
Sachen gekommen wären . Therese habe nie über eine
so große Summe Geldes verfügt um dergleichen zu
kaufen. Auch sei es nicht wahrscheinlich, . daß sie die
Ohrringe von der Tante bekommen habe, da Freigebig¬
keit nicht zu deren beoorstechenden Eigenschaften gehört
habe . Sollte es aber der Fall gewesen sein, so hätte
sie doch gar keinen Grund zur Verheimlichung gehabt.
Der Schmuck war offenbar ein Geschenk; von wem
aber war es gekommen?

Auf meine Bitte , mir die Ohrgehänge zu zeigen,
brachte Frau Becker mir das Kästchen mit denselben.
Zch betrachtete sie genau und fand den Namen des
Goldschmied' s auf der innern Seite des Cartons.
Frau Becker, deren Vertrauen ich gewonnen zu haben
schien, ließ sich leicht bewegen , mir das Kästchen mit
den Schmucksachen zu überlassen . Ich steckte es zu
mir und war schon im Begriff , mich zu entfernen , als
mir noch einfiel , die arme Mutter zu fragen , ob sie
nicht ein Potrait ihrer Tochter habe.

Zch wurde darauf bald in die Schlafkammer
geführt , wo Frau Becker mir ein Bild zeigte, das sicher
keinen Anspruch auf künstlerischen Werth machen konnte,
jedoch, da ihm natürlicher Ausdruck nicht fehlte, nicht
unähnlich zu sein schien. Dieses Bild für mich zu
behalten , machte nun viel größere Mühe , als das
Schmuckkästchen, jedoch gelang es mir zuletzt , als ich
hervorhob , daß mir dasselbe ja von größtem Werthe
bei Auffindung einer Spur von Therese sein könne.
Hierauf verabschiedete ich mich und kehrte, da es schon
spät geworden war , mit meiner Beute nach Charlot¬
tenburg zuück.

Das Potrait hing ich an die Wand meines
Znstructions -Zimmers und trug die Resnltate meiner
heutigen Nachforschung in mein Aktenstück ein. Mein
letzter Erfolg war mir ganz besonders werthvoll und
bestärkte mich vollends in dem Entschluß , die Sache
weiter zu verfolgen . Am nächsten Tage machte ich
mich frühe auf und ging zu dem Juwelier , bei dem
die Ohrringe gekauft waren . Er wohnte am Schloß¬
platze. Ich hatte auch das Medaillon , das ich am
Halse der Todten gefunden , mit mir genommen. Zu¬
erst zeigte ich das Schmuckkästchen, welches der Ju¬
welier leicht recognoscirte . Er suchte in seinen Büchern
und fand , daß er die Orgehänge am 11 . September
vorigen Jahres verkauft habe . Dann fragte ich ihn,
ob vielleicht an demselben Tage oder wenigstens um
dieselbe Zeit herum ein kleines goldenes Medaillon



beizihm gekauft worben sei. Ich erinnerte mich sofort,
au demselben Tage und wahrscheinlich an ein und
dieselbe Person ein goldenes Medaillon verkauft zu
haben . Beide Artikel fanden sich in der That in sei¬
nem Buche dicht unter einander vermerkt und waren
mit 30 Thaler bezahlt worden . Der Juwelier er¬
kannte auch trotz der Oxidation , welche das Medaillon
überzogen hatte , dasselbe als von ihm herrührend an.
Leider war ich durch seine Aussagen nicht in dem
Grade , wie ich erwartet hatte , in meinen Enthüllungen
gefördert worden . Ich hätte gern von dem Gold¬
schmied den Namen und das Signalement des Käufers
erfahren , dies glückte mir aber nicht vollständig . Die
Goldsachen waren baar bezahlt , deshalb enthielten die
Bücher weder Namen noch Adresse des Empfängers.
Ich konnte nur den Juwelier bitten , sein Gedächtniß
aufzufrischen . Er glaubte auch , sich zu erinnern , es
sei ein Mann gewesen , welcher die Einkäufe gemacht
habe . Seine Gattin , die bei unserer Unterhaltung
gegenwärtig war , bestätigte dies und fügte noch hinzu,
ein Mann von hohem Wuchs und dunklem Taint mit
schwarzem Schnurrbart und militärischer Haltung.
Man hatte ihn seit dem Einkäufe nicht wiedergesehen
und es sei daher wahrscheinlich , daß er nicht in dem
Stadtviertel wohne.

Konnte ich mich wohl bei diesen unsicheren Erken¬
nungszeichen der Hoffnung hingeben , den Mann , wel¬
cher die Goldsachen gekauft hatte , u . den ich mit Recht
oder Unrecht mit dem Tode Theresens in Zusammen¬
hang brachte , ausfindigzu machen ? Ich wußte nichts
darüber , ob er noch in Berlin wohne . War es nicht

sehr möglich , daß er sich beeilt habe , die Stabt zu
verlassen , um den Nachforschungen der Justiz zu ent¬
gehen ? Fast schien es , als sei ich am Ende meiner
Forschungen angelangt . Mit meiner eigenen Weisheit
kam ich nicht einen Schritt weiter und mußte mich
darin finden , alles Uebrige einer höher » Fügung zu
überlassen.

Seit meinem Besuche bei dem Juwelier waren
mehrere Tage verflossen . Ich hatte meine gewöhn¬
liche Lebensweise wieder begonnen . Oftmals war ich
auf dem Punkte gewesen , das Gericht von meiner
Entdeckung und den Nachforschungen , welche ich ange¬
stellt hatte , zu benachrichtigen . Indessen hatten mich
mehrere Gründe von diesem äußersten Schritte zurück-
gehalten . Die Rolle , welche ich in dem Criminal-
prozeß zu spielen haben würde — die Unbequemlich¬
keiten , welche daraus für mich entstanden , die Zeit,
welche ich dabei verlor — alle diese Erwägungen waren
wohl der Art , daß sie meine Zögerung rechtfertigten.
Auch revoltirte meine Eigenliebe etwas gegen solche
Verpflichtung auf meine eigene Untersuchung , denn im
Grunde meines Herzens fühle ich immer noch eine
geheime Hoffnung sich regen , daß ich allein der Un-
that auf die Spur kommen würde . Ich hoffte auf
einen unvorhergesehenen Zufall , auf eine plötzliche
Begegnung . In unzähligen Criminal -Geschichten spielt
ja der Zufall eine so große Nolle bei Entdeckung des
Schuldigen — warum sollte ich denn die Waffen weg¬
werfen und meine gänzliche Niederlage eingestehen?

Eines Nachmittags hörte ich gegen drei Uhr
— es war etwas Ungewöhnliches , das nothwendig

meine Aufmerksamkeit erregen mußte — die Grune-
waldstraße von den Hufschlägen eines trabenden Pfer¬
des ertönen . Ich horchte gespannt auf . An der Ecke,
wo die Straße mit meinem Wohnhause zusammen
stieß , verlangsamte sich die Gangart des Pferdes.
Ich schob unvorsichtiger Weise die Gardine eines der
Fenster schnell bei Seite . Ich sage unvorsichtiger
Weise , denn die schnelle und auffällige Bezeugung
meiner Neugierde blieb dem Reiter nicht unbemerkt.
Er gab seinem Pferde die Sporen und flog wie ein
Pfeil von dannen . Kaum länger als eine Secunde
hatte ich Zeit gehabt , seine Gesichtszüge ansznfassen,
gleichwohl genügte das , um sic mir ziemlich sicher ein¬
zuprägen . In demselben Augenblicke , wo ich die Gar¬
dine vom Fenster weggezogen hatte , ritt er gerade
Schritt . Das ermöglichte bei mir Fixirung . Es ent¬
ging mir auch keineswegs , daß er um mein Haus herum
und über die Hecke blickte, als wem , er daselbst etwas
suchte. _ (Fortsetzung folgt .)

— Stärkere Mittel Eia junger Flötenspieler,
Schüler von Quanz , spielte vor Friedrich dem Großen muster¬
haft . — „ Ei " , sagte der König zu Quanz , der auch sein Lehrer
war , „ ich sehe jetzt , daß Er mich vernachlässigt hat ; der junge
Mensch spielt besser als ich !" — „ Ja " , erwiderte Quanz , „ bei
dem konnte ich aber auch stärkere Mittel anwendeu !" — „ Und
welche denn ? " fragte der König . — Qian ; machte eine zwei¬
deutige Bewegung mit dem Arme . — „ Hör ' Er " , bemerkte
hierauf der König lachend , „ da wollen wir ' !- doch bei unserer
alten Methode lassen !"

Auflösung des Logogryphs in Nro . 13l:
Bismarck . Andrasfi.

Bercsina — Indien — Savoyard — Minister — Afrika
— Romulus - Cervantes — Koscinzki.

Amtliche und Privat -Bekamrtmachrrngen.
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vcach der rarZerl . Verordnung vom 4 . Januar ivro ist der Derraus oes achten Bern¬
hardiner Magenbitter Jedermann gestattet.

s I'rümirt  Lerilliui ' äincrr >VI6U 1873.

Z Alpenkräuler -Wagenöilter
- (Bernhard's Mpenkräuter-Liqueur.)

Dieser hochfeine , nach
einem alten Klosterrezcpt
iabrizirte Kräuter-
Ma g enbitte  r wurde
von den bekannten Autori¬
täten den Herren Univcrsi-
tätsprofessorcn I) i L . A.
Büchner , Nr . Kayser , vr.
Wittstein , sowie von vielen
ocrühmten Aerzteu wie « >.
Joh . B . Kranz , vr . Schöner
in München re. als das
beste Hausmittel und

Wirksamste Dtomachicum bezeichnet. — Seine vorzüglichen Wirkungen
bei Magenbcschwerden aller Art , Mageukatarrh , Verdauungs¬
schwäche, die gewöhnlich in Folge schlechter Zähne bei mangelhaftem Ver-
kanen der Speisen entsteht , Blähungen , Hämorrhoiden , Eckel vor
Fleischspeise « , Krämpfen , Hautausschlägen , Leber - und Nie¬
renleiden,
Wnrmleiden,
und Anerkennungsschreiben
Jahren glänzend bestätigt . Dieser Magenbitter wird pur , oder 1 Eßlöffel

N -- voll als Zusatz zu Wasser , Wein rc. getrunken , gibt Mit Sodawasser
oder Zuckerwasser eine äußerst gesunde Bitterlimouade , die
Katarrh -Verschleimung und Katzenjammer sofort beseitigt , ist
in allen Formen ein die Gesundheit förderndes , blutreinigendes

N Getränke , das bis in s höchste Alter gesund erhält.
„ Verkauf außer den bekannten Flacons s 2 Mark und 1 M . 5 Pfg.
^ Große Flaschen ea . 78 « Gramm Inhalt 4 Mark.

Bei Abnahme vvn 5 großen Flaschen freie Verpackung , bei 9 Flaschen freie
8 - Verpackung und 1 Flasche gratis . Versandt per Nachnahme durch die Nie-
8 Verlagen ; kn - gros - Versandt durch die Fabriken von

G Wallrad Gttmar Bernhard
b k. Hofdestillatenr
N München — Zürich — Kufstein (Tirol ).
Atteste und Gebrauchsanweisung liegen jeder Flasche bei . Nur ächt zu beziehen

K. Gauß , Conditor in Nagokü. ( Kottenburg : Louis Wk.
Kcrrenberg : Mbm . Kkönle , Cond . ) Korb : F . D. Kroßmann.
Tübingen : K. 8imon k Eie . ^ 8nk; : E . F . Kurkbarät.

durch

K. Amtsanwaltschaft Herrenberg.

Steckbrief-Zurück¬
nahme.

Der am 20 . Oktober d . I . gegen
Katharine Roll  von Oberjettingen,
OA . Herrenberg , wegen Diebstahls er¬
lassene Steckbrief wird zurückgenommen.

Den 7 . November 1879.

_Amtsanwalt Fein.
B e r n e ck.

Fruchtbranntwein,
abgelagerter , in Wahrheit nur aus
Roggen und Haber gebrannt , wird auf
hiesigem Hof maasweise zu 80 L pro
Liter abgegeben.

Nagold.
Den Herren Schuhmachermeistern

empfehle ich neben Zug - und Schuur-
Lederschäften auch feineLederschäftelt auch feine

zu geneigter Abnahme.
Gottlob Schmid.

O b e r j e t t i n g e n , OA . Herrenberg.
Unterzeichneter ver¬

kauft eine großträchtige

Zugruh
und kann jeden Tag

ein Kauf mit ihm abgeschlossen werden.
G . Baitinger,  Wagner.

Nagold.

Mein Pritschenwagen
wird gegen eine tägliche Vergütung von
3 ausgeliehen.

Jak . Sautter,  Bierbrauer.

Nagold.

Allen Kranken
diene zur Nachricht , daß die Behand¬
lung noch stattfindet wie früher , beson¬
ders Schwindsucht , wo ärztliche Hilfe
umsonst gewesen ist, heile ich am liebsten.

Albert.

Nagold.

Gaishäute
kauft zu den höchsten Preisen

August Schwarzkopf.

Nagold.
Meinen wertsten Kunden und Gön¬

nern diene zur gefälligen Nachricht , daß
ich von heute an mein

Jaflr - L Kaarschneibe-
Gaßinet an Sonn - und

Jesttagen geschlossen
halte , dagegen Samstags vvn 7 Uhr
bis Abends 11 Uhr Jedermanns Be¬
such gestattet ist . Bitte stets darauf
zn achten.

Heinrich Albe r t.

In der G . W . Zaiser 'schen  Buch¬
handlung sind nachstehende Bücher vor-
rühig zu haben:
Die Gaugrafschafte « im Mir-

temftrrgischen Schwabe ». Ein
Beitrag zur historischen Geographie
Deutschlands von vr . Franz Ludwig
Baumann . Mit einer Karte . Preis
3

Uurversal Tascheuttederbuch mit
834 Liedern für alle Stände und
einem Anhang „ Wacht am Rhein"
w. Von I . I . Algier . Preis 1 ^
20 L.

N agvl  d.
Einen kleineren

Eremitage-Ofen
hat zn verkaufen

Ehr . Wagner,  Klcidcrhändlcr.

Ctr. Hc«üGchiild
verkauft

am Mittwoch den 12 . November,
Mittags 1 Uhr,

JohS . Beutler.

Z'Wnlmt ist.Kirchoffcr,
Stratzbirrg , EU., heilt nächst. Bett¬
nässen , Pollnt . Schwächezustände.

Ich habe meinen Wohnsitz von Horb
an das K . Landgericht Rottweit ver¬
legt , werde aber bis ans weiteres an
jedem Gerichtstag des K . Amtsgerichts
Horb , nemlich je Mittwochs , bis 4 Uhr
Nachmittags dort zn sprechen sein , ent¬
weder im Amtsgerichtsgebäude oder
gegenüber im Gasthaus zum Schiff.

Rottweil,  den 30 . Olt . 1879.

Kchlslmmit Harter.
Frucht - Preise.

Nagold , den 8 . November 1879.
4 „L -r)

Neuer Dinkel . . . 8 60 8 25 6 80
Haber . . . . 6 80 9 99 5 —

Gerste . . . . . 9 75 9 21 9 —

Bohnen . . . . . — — 8 — — —

Weizen . . . . . 11 80 11 32 11 —

Roggen . . . . . - — 10 — — —

Linsen . . . . . - — 10 — — —

Linsen -Gcrstc . . . - — 8 20 — —

Roggen -Weizen . . — — 10 50 — —

Altenstaig , den 5 . November 1879.
Neuer Dinkel . 9 — 8 55 8 -
Haber . . . . 7 10 6 89 6 —
Gerste . . . . . 10 20 10 13 10 —
Roggen . . . . . 11 — 10 83 10 50
Linsen -Gerste . . . — — 7 50 —

Biktualien - Preise.
Nagold,  den 8 . November.

Kerncnbrod . . . . 8 Pfund 1 ^ 12 4
1 Paar Wecken schwer . . . 100 Gramm
Rindfleisch . 1 Pfund 50 4
Hammelfleisch . „ „ 40 „
Kalbfleisch . . „ 50 „
Schweinefleisch mit Speck . . „ „ 56 „
Butter . 1 Pfund 75 „
1 Ei . 6 „

Verantwortlicher Redakteur : Steinwandet  in Nagold . — Druck uns Verlag der G . W . Zaiser ' schen  Buchhandlung in Nagold.
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